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Solothurn, 27. Januar 2021 

 
 
 
Abrechnung der innerkantonalen Restkosten 2021 für ambulante Pflegeleistungen  
nach KVG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Gerne informieren wir Sie mit diesem Schreiben über die genauen Modalitäten zur Abrechnung 
der Restkosten. Für das Jahr 2021 sieht die Clearingstelle folgenden Ablauf vor:  
 
Die Clearingstelle stellt den ambulanten Leistungserbringern geeignete Rechnungsvorlagen mit 
vorgegebener Datenstruktur zur Verfügung, damit die Leistungserbringer die Restkosten geltend 
machen können.  
 
Die Rechnungsvorlage gilt als Detailnachweis zu den erbrachten Pflegeleistungen. Die 
Leistungserbringer sind verpflichtet, jene Kosten, die effektiv vergütet werden können, im 
entsprechenden Dokument festzuhalten. Allfällige vom Krankenversicherer abgelehnte 
Leistungen sind der Clearingstelle mit der gleichen Rechnungsvorlage, jedoch mit negativen 
Werten in der Leistungserfassung (z.B. -10) sichtbar abzurechnen (z.B. -10). Die 
Leistungserbringer sind zuständig für die korrekte Eingabe der benötigten Daten. 
  
Abrechnung  
 
Die Rechnungsvorlagen stehen unter folgendem Link zur Verfügung: Rechnungsvorlagen   
 
Bitte speichern Sie die Excel-Datei auf Ihrem PC. Füllen Sie die Excel-Datei gemäss unserer 
Anleitung aus und senden Sie anschliessend die ganze Excel-Datei per E-Mail mit dem Betreff 
"Rechnung" an restkosten-ambulant@ddi.so.ch . 
 
Mit dem Versand der Excel-Datei an die Clearingstelle des Kantons Solothurn bestätigen Sie die 
Richtigkeit der Abrechnung, insbesondere 
 

- nur die Erfassung von Kunden mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Solothurn 
- nur die Erfassung von Pflegeleistungen gemäss KLV 
- die Übereinstimmung der Softwareprogrammierung / Leistungserfassung 
- die Abrechnung der Patientenbeteiligung 
- die Abrechnung von effektiven Einstandspreisen für Mittel und Gegenstände, jedoch max. 

gem. MiGeL. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 
 
 
 
 
Franjo Cirkovic 
Fachstellenleitung Sozialversicherungen 
 
 
 
 


